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Wichtige Vertragsunterlagen!

Unbedingt aufheben.

Kundeninformation zur Glasversicherung 01.08
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A) Wichtige Informationen

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens: HDI Direkt Versicherung Aktiengesellschaft

Sitz: Riethorst 2, 30659 Hannover

Handelsregister: Hannover HRB 58934

Die HDI Direkt Versicherung AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Register-
nummer: VU-Nr. 5085)

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb aller 
Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahr-
zeug-Kasko und Transportgüter sowie zusätzlich Beistandsleistungen.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Grundlage des Versicherungsverhältnisses sind die „Allgemeine HDI Glas-Versiche-
rungsbedingungen (AGIB 2008)”.

Sie fi nden diese in den Abschnitten E dieser Kundeninformation.

Die Glasversicherung schützt Sie vor den fi nanziellen Folgen von Bruchschäden an 
den versicherten Verglasungen. Darüber hinaus ersetzen wir im Zusammenhang 
mit dem Versicherungsfall die versicherten Kosten. 

Im Versicherungsfall erhalten Sie die Entschädigung als Geldleistung. Das bedeutet, 
dass wir Ihnen Aufwendungen für die Entsorgung der zerstörten oder beschädigten 
Sachen, deren Wiederbeschaff ung in gleicher Art und Güte, die Lieferung an den 
Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzen.

3. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags

Der Beitrag berechnet sich in der Haushaltglasversicherung für Wohnungen und 
Einfamilienhäuser aufgrund des gewählten Versicherungsumfangs (Gebäude- und 
Mobiliarverglasungen oder nur Mobiliarverglasungen) sowie der Größe (Wohnfl ä-
che) der Wohnung oder des Einfamilienhauses.

In der Gebäudeglaspauschalversicherung für Mehrfamilienhäuser richtet sich der 
Beitrag zum einen nach dem gewählten Versicherungsumfang (Verglasungen des 
gesamten Gebäudes oder nur Verglasungen von Gemeinschaftsräumen) und zum 
anderen nach der Anzahl der im Gebäude vorhandenen Wohn-/Gewerbeeinheiten.

Die Erweiterung des Versicherungsschutzes durch den Einschluss des Pakets 
„Sicherheit“ ist gegen Mehrbeitrag möglich. 

Wenn Sie den Antrag ausfüllen und nicht unterschreiben gilt dieser als Probeantrag 
und wir berechnen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge. Die Beiträge enthalten jeweils 
die gesetzliche Versicherungsteuer. Eine unterjährige Zahlweise können Sie bean-
tragen.

Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten haben, fi nden Sie 
im Antrag bzw. im Angebot.

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, 
gilt als Erstbeitrag die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

Der Folgebeitrag ist jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt fällig.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto 
gegeben ist.

4. Zustandekommen des Vertrags

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt somit durch Ihren Antrag und 
die Übersendung des Versicherungsscheins oder durch Annahmeerklärung durch 
uns wirksam zustande, sofern Sie Ihrer bereits abgegebenen Vertragserklärung 
(beispielsweise in Form des ausgefüllten Versicherungsantrags) nicht wirksam 
widerrufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter 6.).

Der Versicherungsschutz beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn 
wir weisen im Versicherungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn aus. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen.

5. Gebühren und Kosten

Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht erho-
ben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebüh-
ren oder Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform 
zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an

HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover

oder per Fax: HDI Direkt Versicherung AG, (0511) 645-4545

oder per E-Mail: info@hdi.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufs-
frist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder 
beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, 
sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Bei-
träge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatz-
vertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versi-cherungsvertrag weiter. Das 
Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weni-
ger als einem Monat. 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält ebenso wie der Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag.
Geben Sie künftig bitte bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre Versicherungsnummer zur Glasversicherung an. Sie finden diese auf dem Versicherungs-
schein.



7. Laufzeit des Vertrags; Kündigungsmöglichkeiten

Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. (§ 13 AGIB 2008)

Darüber hinaus haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht 

- nach einem Versicherungsfall (§ 25 AGIB 2008),

- sich der Beitrag nach einer Vertragsanpassung aufgrund Anzeigepfl ichtsverlet-
zung oder Gefahrerhöhung um mehr als 10 % erhöht (§§ 11, 19 AGIB 2008) 

8. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich aller 
Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags fi ndet 
allein die deutsche Sprache Anwendung.

Für Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

9. Aufsichtsbehörde / Außergerichtliche Beschwerdestelle

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder die für 
uns zuständige Aufsicht wenden.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn.

Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin;

Tel.: 0180 4 224424, Fax: 0180 4 224425;

(20 Ct. pro Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, abweichende Preise aus Mobil-
funknetzen möglich.)

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbü-
rokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als Ver-
braucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und 
Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie 
ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten 
off en. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, 
muss sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran halten.

B) Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetz-
lichen Anzeigepfl icht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung bei-
messen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich-
tige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepfl icht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pfl icht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht 

ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pfl icht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepfl icht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-
derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die HDI Direkt Versicherung AG im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, 
Risiko /Vertrags änderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an 
andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung 
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen 
bei anderweitig beantragten (Versicherungs- )Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der HDI-Gerling Gruppe meine allgemeinen Antrags- , 

Vertrags-  und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und, sofern ein Ver-
mittler beteiligt ist, an diesen weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rück ver sicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, so-
weit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfl uss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich ferner ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags- , Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung konnte ich Kenntnis nehmen; ich habe es als 
Teil der Kundeninformation erhalten.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und  wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf die sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch den jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht 
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfall versicherung ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Beide Klauseln sind in Zusammenarbeit mit den Datenschutzaufsichts-
behörden der Länder entstanden. Die Versicherer verwenden – soweit nicht Besonderheiten einzelner Versicherungssparten Abweichungen erfordern – gleichlautende Texte. Das dient der Klarheit
und Übersichtlichkeit.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst 
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt 
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).
2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen bei größeren Risiken 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, 
Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.
3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsän-
derung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadens 
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und 
Ver sicherungsfälle oder Mit teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, even-
tuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (z.B. §§ 59, 67 Versicherungsvertragsgesetz: 
Doppelver sicherung und Übergang von Ersatzansprüchen; ferner bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden 
Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.
4. Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, 
zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden 
zentrale Hinweissysteme.
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versiche rungswirtschaft 
e.V. (GDV) sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese 
Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur soweit Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele:
Kfz-Versicherer – Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, 
Schadenaufklärung und -verhütung.
Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, 
Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Unfallversicherer – Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen 
 Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klage-
 erhebung auf Leistung
Zweck: Risikoprüfung und um Missbrauchshandlungen aufzudecken.
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken- Sachversicherung) und andere Finanz-
dienstleistungen, z.B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbst-
ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Daten-
 verarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver-
schiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto nummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleit-
zahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige

Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Ver-
siche rungsun ter nehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zu Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die ein-
zelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifischen 
Daten – wie z.B.Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unserer Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Gesellschaften an:
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V. a. G.
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
HDI Direkt Versicherung AG
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
HR Hannover Rückversicherungs AG
E + S Rückversicherungs AG
HDI-Gerling Lebensversicherung AG
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG
HDI-Gerling Sach Serviceholding AG
HDI-Gerling Autohaus Service GmbH
HDI Direkt Service GmbH
HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG
HDI-Gerling Vertrieb Makler Firmen und Privat GmbH
Gerling Kundenservice Firmen und Privat GmbH
Gerling Vertrieb Industrie AG
HDI-Gerling Financial Service GmbH (Österreich)
HDI-Gerling Leben Service Holding AG
HDI-Gerling Leben Vertriebsservice AG
HDI-Gerling Lebensversicherung AG
HDI-Gerling Pensionsfonds AG
HDI-Gerling Pensionskasse AG
HDI Pensionsmanagement AG / HDI-Gerling Pensionsmanagement AG
AmpegaGerling Investment GmbH
Vertriebsunterstützende Kooperationsgesellschaften
AVC Assekuranz Vertriebs Consulting M. L. GmbH.
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassen den Beratung 
und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, 
Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit DKV 
Deutsche Krankenversicherung AG.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und 
der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. Für die Datenver arbeitung der vermitteln-
den Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie evtl. durch einen 
unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen 
berät. Vermittler in diesem Fall sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken 
von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Perso nenversicherung können an den zuständigen 
Vermittler auch Gesundheits daten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der 
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich ver-
pflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unter nehmen (z.B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unterneh men Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an Ihren Versicherer.

C)   Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Merkblatt zur Datenverarbeitung



D) Versicherungsumfang
Dem Vertrag liegen die Allgemeinen HDI Glas-Versicherungsbedingungen (AGIB 2008) zugrunde. In diesen ist der Umfang der Grundabsicherung geregelt.

Der Versicherungsumfang des Paketes „Sicherheit“ gilt als Ergänzung zu den AGIB 2008 vereinbart, sofern die Mitversicherung des Paketes im Versicherungsschein/
Ersatzversicherungsschein dokumentiert ist.

Versicherungsumfang Paket „Sicherheit“ 

Paket „Sicherheit” Grundlage

Erhöhung der Entschädigungsgrenze bei künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel von 250 EUR 
(auf „Erstes Risiko“) auf 2.000 EUR § 3 Nr. 1 b) AGlB 2008

Erhöhung der Entschädigungsgrenze bei Kosten für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren 
von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten) von 500 EUR auf 2.000 EUR § 4 Nr. 2 a) AGlB 2008

Erhöhung der Entschädigungsgrenze bei Kosten für die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfi lterlacken und Folien auf den versicherten Sachen von 250 EUR auf 2.000 EUR § 4 Nr. 2 b) AGlB 2008

Erhöhung der Entschädigungsgrenze bei Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das 
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) von 250 EUR auf 2.000 EUR § 4 Nr. 2 c) AGlB 2008

Erhöhung der Entschädigungsgrenze bei Kosten für die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen von 500 EUR auf 2.000 EUR § 4 Nr. 2 d) AGlB 2008
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§1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1. Versicherungsfall

Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 3), die durch Bruch (Zerbre-
chen) zerstört oder beschädigt werden. 

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberfl ächen oder Kanten (z.B. Schrammen, 
Muschelausbrüche),

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolier-
verglasungen.

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung,

bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,

cc) Sturm, Hagel,

dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen oder Vulkanausbruch

 entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz 
besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revo-
lution, Rebellion oder Aufstand. 

2. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,

a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel aus 
Glas.

b) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die Ent-
schädigung ist je Versicherungsfall auf 250,00 Euro begrenzt.

c) Scheiben und Platten aus Kunststoff ,

d) Glasbausteine und Profi lbaugläser,

e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff ,

f) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen,

2. Gesondert versicherbar

Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig einge-
setzten oder montierten

a) Platten aus Glaskeramik,

b) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt 
sind. 

3. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspie-
gel,

b) Photovoltaikanlagen,

c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,

d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff , die Bestandteil elektroni-
scher Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind 
(z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays).

§ 4 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 

a) das vorläufi ge Verschließen von Öff nungen (Notverschalungen, Notver-
glasungen),

b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz 
und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).

2. Gesondert versicherbar

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die infolge eines Versiche-
rungsfalles notwendigen Kosten für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von ver-
sicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstko-
sten) bis 500 Euro je Versicherungsfall,

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfi l-
terlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe § 3) bis 250 Euro 
je Versicherungsfall,

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von 
Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen 
usw.) bis 250 Euro je Versicherungsfall,



d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, 
Schutz- und Alarmeinrichtungen bis 500 Euro je Versicherungsfall.

§ 5 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude 
oder Räume von Gebäuden.

Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht 
dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6 Anpassung der Versicherung

1. Anpassung des Versicherungsumfangs

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwicklung 
für Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich der Beitrag.

2. Anpassung des Beitrags

Der Beitrag erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden 
Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt veröff ent-
lichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für gewerbli-
che Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude, 
Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude. Für Wohnungen, Einfami-
lien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel aus den Indizes für Einfami-
lien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine 
Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai 
veröff entlichten Indizes.

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
der Haftung des Versicherers und der damit verbundenen Anpassung des 
Beitrags kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Textform zum 
Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Die Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer 
auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem mindestens 1 Monat 
vor Wirksamwerden der Anpassung des Beitrags zugehen.

§ 7 Entschädigung als Geldleistung

1. Geldleistung

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung.

b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der zer-
störten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaff ung in gleicher 
Art und Güte (siehe § 3), die Lieferung an den Schadenort sowie die 
Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden.

c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. 
Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe 
(z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind, 
werden nur soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe § 4). 

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung 
unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten 
Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im 
äußeren Erscheinungsbild entstehen.

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

2. Notverglasung / Notverschalung

Das vorläufi ge Verschließen von Öff nungen (Notverglasungen und Notver-
schalungen) können vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als 
notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

3. Kosten

a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe § 4) ist der Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls.

b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicherten 
Kosten.

4. Restwerte

Restwerte werden angerechnet.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspfl icht besteht:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen.

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) (und Nr. 2 b)) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsneh-
mers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers beste-
hen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft.

§ 9 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungs-
schutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht 
in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 
Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen 
dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der 
Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt 
(Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versi-
cherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so 
geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate 
nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges 
dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfl äche in Quadratmetern 
bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung erforderlichen Umstände 
anzuzeigen.

b) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfl äche oder der 
Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend 
angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarif-
bestimmungen des Versicherers.

b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter Beitragssätze 
oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach 
Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen 
Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklä-
ren.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer den 
Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der 
Kündigung beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der 
Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung 
zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe § 5) die neue Wohnung des 
Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu 



einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsneh-
mers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz 
nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung 
von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind 
Versicherungsort (siehe § 5) die bisherige Ehewohnung und die neue 
Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung 
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfäl-
ligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 entsprechend. 
Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den 
Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versiche-
rungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebens-
partnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung (siehe § 19) kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 9) ein Umstand ändert, 
nach dem im Antrag gefragt worden ist,

c) die Wohnung länger als 2 Monate unbewohnt ist;

d) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;

e) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird.

§ 11 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepfl icht von Gefahrum-
ständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

a) Vertragsänderung

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pfl ichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. In dieser Mitteilung 
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nummer 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verletzt.

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist 
er nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepfl icht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

c) Kündigung

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) 
und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

e) Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur Kündi-
gung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur Kündi-
gung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 
so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 
b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver-
tragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ 12 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Nr. 2 zahlt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 
getroff enen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühes-
tens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster 
Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.



Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu 
dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auff älligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 13 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer schriftlich gekündigt 
werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet 
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.

a) Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt vereinbart ist, 
gilt

aa) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die vollstän-
dige und dauerhafte Aufl ösung des Haushaltes nach Aufnahme des 
Versicherungsnehmers in eine stationäre Pfl egeeinrichtung oder 
nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 

bb) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über 
die vollständige und dauerhafte Haushaltsaufl ösung, spätestens 
jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, 
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in der-
selben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

 Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

b) Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversiche-
rung vereinbart ist, gilt als Wegfall des versicherten Interesses insbeson-
dere das Ende der Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers über die 
versicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

§ 14 Folgebeitrag

1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Ver-
sicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, 
ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung 
auff ordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab 

Zugang der Zahlungsauff orderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständi-
gen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziff ert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
– aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versi-
cherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten 
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung in Schriftform kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung 
leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b)) 
bleibt unberührt.

§ 15 Lastschriftverfahren

1. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, 
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Bei-
träge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden 
können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpfl ichtet ist, den ausstehenden Beitrag 
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene 
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 16 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den 
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in 
Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 17 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungspe-
riode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich 
den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.



b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpfl ichtet, 
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, 
oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaff en, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 18 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos in Schriftform kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;

ff ) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspfl icht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pfl icht zu gestatten

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Drit-
ten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 
2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer jedoch zur Leistung verpfl ichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Ver-
sicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 19 Gefahrerhöhung

1. Begriff  der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 
so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versiche-
rer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 10).

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur un-
erheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten 
soll.

2. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unab-
hängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 
hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), kann 
der Versicherer den Vertrag in Schriftform fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) 
und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.

b) Vertragsänderung

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefah-
rerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten 
Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-



tung einer Frist in Textform kündigen. In der Mitteilung hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 
Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pfl ichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für 
einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pfl icht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pfl icht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspfl icht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangt.

§ 21 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepfl icht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpfl ichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr.1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 18 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Ver-
sicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer beste-
hen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge 
errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaff en, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-
cherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 22 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen 
für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungs-
nehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers 
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 23 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswir-
kungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungser-
satz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betra-
gen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.



e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Grundsätzlich nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öff entlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öff entlichen 
Interesse erbracht werden. Soweit sich aus einem Ländergesetz oder 
einer anderen regionalen rechtlichen Vorgabe ergibt, dass diese Kosten 
den betroff enen Personen in Rechnung gestellt werden können, werden 
diese Kosten ebenfalls ersetzt.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zu einer Höhe von 3.000 Euro die Kosten für 
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren.

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Ver-
sicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Ver-
sicherer zur Leistung insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 26 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspfl icht frei.

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

Bei Schäden bis zu einer Gesamtentschädigung von 5.000 Euro einschließ-
lich versicherter Kosten wird die Entschädigung nicht gekürzt.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafur-
teil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 27 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreff en und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform oder ohne Form-
erfordernis abzugeben.

Kündigungen des Vertrages sind grundsätzlich in Schriftform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt 
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreff end

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-
gung,

c) Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefer-
tigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer 
zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versi-
cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 29 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 
Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 30 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste.



Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit.

§ 31 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 32 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.


